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Schutzzone 
Schlachtschweine 

Antrag zum Verbringen von Schlachtschweinen, innerhalb oder aus der Schutz-
zone zum Zweck der unmittelbaren Schlachtung innerhalb Deutschlands gem. 
Art. 28 i.V.m. 29 oder gem. DelVO (EU) 2020/687 

I. Verbringung 

Versandbetrieb Transportunternehmer 

Name und Adresse: 
 
 
 
Registriernummer: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
 
Standort der Schweine: 
 
 
Anzahl der Schweine: 
 
Identifizierung der Schweine: 
(Ohrmarke/ Schlagstempel-Nr.) 

Geplantes Transportdatum und -uhrzeit: 

 Eigentransport 
 
Kfz-Kennzeichen: 
 
Bzw.  

 Transportunternehmen 
Name und Adresse 
 
 
 
 

Registriernummer: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Kfz-Kennzeichen: 

Schlachtbetrieb 

Name und Adresse:  
 
 
Lage  

 innerhalb Schutzzone  

 innerhalb Überwachungszone 

 außerhalb Sperrzone (freies Gebiet) 

 

Zulassungsnummer: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Zuständige Veterinärbehörde für Schlachtbetrieb: 
 

Die Hinweise zum Datenschutz (Anlage) habe ich zur Kenntnis ge-
nommen.  
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und Vollständig-
keit der oben gemachten Angaben. 

 

____________________________________________ 

Ort/Datum            Unterschrift Tierhalter 

II. Einhaltung Verbringungsvoraussetzungen – Bestätigung durch Transportunternehmer 
Erfüllte Anforderung  

 

 Das Transportmittel erfüllt die Bedingungen in Bezug auf Transportmittel gem. Art. 4 der DelVO (EU) 

2020/688 u. Art. 24 Abs. 1 und 2 DelVO (EU) 2020/687. 

 Die Reinigung und Desinfektion erfolgt mit einem geeigneten gegen ASPV wirksamen Biozidprodukt 

Die Hinweise zum Datenschutz (Anlage) habe ich zur Kenntnis ge-
nommen.  
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und Vollständig-
keit der oben gemachten Angaben. 

 

____________________________________________ 

Ort/Datum            Unterschrift Transportunternehmer 

III. Einhaltung Verbringungsvoraussetzung – Bestätigung durch Veterinäramt  
Erfüllte Anforderung  

 Es erfolgt eine Verbringung innerhalb der Schutzzone 

 Es erfolgt eine Verbringung aus der Schutzzone in einen in der Überwachungszone gelegenen Schlachtbetrieb 

 Es erfolgt eine Verbringung aus der Schutzzone in einen im freie Gebiete/ Nähe zur Überwachungszone gelegenen 
Schlachthof 
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Im Falle der Verbringung innerhalb/ aus Schutzzone: 

Im oben genannten Schweinebestand wurde vor der Verbringung am ____________ um _________ (Uhrzeit) 

eine klinische Untersuchung  

 aller gehaltenen (inklusive der zu verbringenden) Schweine 

 wurden im Rahmen der klinischen Untersuchung eine ergänzende Laboruntersuchung durchgeführt 
und 

 ein negatives Untersuchungsergebnis auf ASP liegt vor. 

oder 

 ein Untersuchungsergebnis liegt noch nicht vor ( Keine Verbringung) 

 

 Die Ergebnisse der Betriebskontrollen in der Überwachungszone/ Schutzzone wurden berücksichtigt 

IV. Prüfung durch Veterinärbehörde 

 

 Die Reinigung und Desinfektion des Transportmittels ist angemessen dokumentiert. 

 Der Schlachtbetrieb ist ggf. in Abstimmung mit der Behörde des Bestimmungsortes (sofern abweichend) benannt. 

 Der benannte Schlachtbetrieb hat der Verbringung und dem Empfang der Tiere zugestimmt ______________ (Datum) 

 Zuständige Behörde für benannten Schlachtbetrieb wurde informiert ________________________ (Datum) 

 Sich durch diese Genehmigungen ergebenden Risiken wurden mit dem Ergebnis bewertet, dass das Risiko einer Aus-
breitung der Afrikanischen Schweinepest vernachlässigbar ist.  

V. Genehmigung  

 Die Genehmigung zum beantragten Transport wird NICHT erteilt.  

 Die Genehmigung wird erteilt auf der Grundlage  

 Art. 28 i.V.m Art. 29 Abs. 1 Buchst. a) der DelVO 2020/687 (innerhalb Schutzzone) 

 Art. 28 i.V.m Art. 29 Abs. 1 Buchst. b) der DelVO 2020/687 (in Überwachungszone) 

 Art. 28 i.V.m. Art. 29 Abs. 1 Buchst. c) der DelVO 2020/687 (in Nähe der Überwachungszone) 

 Die Verbringung der oben genannten Sendung von Schweinen durch den angegebenen Transportunternehmer zum 
angegebenen Schlachtbetrieb zum Zweck der unmittelbaren Schlachtung wird bei Einhaltung folgender Bedingungen 
genehmigt: 

 Der Transport muss ohne Entladung und Unterbrechung bis zum Entladen im Bestimmungsbetrieb erfolgen  

 Der Transport soll vorzugsweise über die großen Verkehrsachsen oder Hauptschienenwege und unter Mei-
dung der näheren Umgebung von Betrieben, in denen Tiere gelisteter Arten gehalten werden erfolgen. 

 Der Transport erfolgt ausschließlich über die nachfolgend benannten Strecken (nur Sendungen aus Schutz-
zone): 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Das Transportmittel wurde zum Zeitpunkt des Verladens amtlich verplombt ((nur Sendungen aus Schutz-
zone) 

 Die Reinigung und Desinfektion des Transportmittels hat unmittelbar nach dem Entladen unter amtlicher 
Aufsicht zu erfolgen (gilt für Genehmigungen nach Art. 29 Abs. 3 DelVO 2020/687) 

 Veterinärbescheinigung:  

 Der Sendung wird eine ergänzende Veterinärbescheinigung n. Art. 143 Abs. 2 VO (EU) 2016/429 beigefügt 

 Auf die Ausstellung der o.g. Bescheinigung wir verzichtet Art. 143 Abs. 2 Satz 2 der VO (EU>)2016/429 wird 
verzichtet. 
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Veterinäramt:                                                           Bescheinigungsnummer: ____________ 
 
 
 
 

 
__________________________________________ 

Ort/Datum                                   Unterschrift 

(Siegel) 
 

VI. Information der für den Schlachtbetrieb zuständigen Veterinärbehörde 

Die Information der für den Schlachtbetrieb zuständigen Behörde erfolgte: ___________________________ (Datum) 

Aus dem unter Nummer I a. benannten Betrieb werden Schweine zur unmittelbaren Schlachtung in den unter Nr. I c. benannten 
Schlachtbetrieb verbracht.   

VII. Unterrichtung der für den Herkunftsbetrieb zuständigen Behörde über die erfolgte Schlachtung 

Nur für Schlachtschweine aus Schutzzone: 

Rückmeldung an die unter Nummer VI genannte Veterinärbehörde Email: ______________________________________ 

Die unter Nummer 1 a. genannten Schweine wurden am ________________ um __________________ Uhr geschlachtet. 

 Die Schlachttier- und Fleischuntersuchung hat keine Anzeichen für eine Seuche der Kategorie A ergeben. 

Schlachtschweine aus Schutz-/ od. Überwachungszone: 

 Das Fleisch wurde nach der Fleischuntersuchung nach Anhang IX Nr. 2 gekennzeichnet.  

VIII. Rechtsbehelfsbelehrung 

 

 

 


